
Marianne Breithaupt 
Der aufhaltsame Aufstieg des 
gemeinsamen Sorgerechts für 
geschiedene Eltern 

- aufgezeigt am Beispiel der Entwicklung In 

München 

Ginge es nach Vereinigun gen wie z. B. " Väter für Kinder«, .. Dialog zum Wohle des 

Kindes «, oder " Intakte Elternschaft trOtz Trennun g und Scheidung«, gehörte dem 

gemeinsamen Sorgerecht in allen Lebenslagen und unabhängig vom Status der Eltern 
die Zukunft. Es gilt als Eckpfeiler im Programm der Reform des Kindschaftsrechts 

und wird sowohl vom Deutschen Juristentag' als auch vom Deutschen Juristinnen­

bund' gefordert. Auslöser und Modell für diese Forderung ist das gemeinsame 

Sorgerecht nach Scheidung. Daher bieten sich die bisherigen Erfahrungen mit dieser 

Sorgerechtsregelung als Anknüpfungspunkt für weitergehende Forderungen an. 

A) Gemeinsames Sorgerecht nach Scheidung der Eltern 

Die Diskussion über das gemeinsame Sorgerech t für voneinander geschiedene Eltern 
ist nicht neu. Schon anläßlich der Neuregelung der elterlichen Gewalt im Zusam­

menhang mit dem ersten Eherechtsreformgesetz (I. EheRG), das am J. 7· 1977 in 
Kraft trat, gab es die Forderung eines gemeinsamen Sorgerechts nach Scheidung.) Sie 

konnte sich nicht durchsetzen. Das I . EheRG entschied sich für die Übertragung des 

Sorgerechts auf einen Elternteil, § 1671 IV, S. 1 BGB . Dabei blieb es auch nach dem 

G esetz zur Neuregclung der elterlichen So rge, das am l. l. 1980 in Kraft trat," 
Diese Situation , daß es außerhalb von Ehen kein gemeinsames Sorgerecht gibt, hat 

sich erst durch die Entscheidung des BVerfG vom 3. 11. 1982 geändert. Das BVerfG 
erklärte § [671 IV S. [ BGB wegen Verstoßes gegen das Elternrecht des Art. 6 Il, S. I 

GG für verfassungswidrig, weil er das gemeinsame Sorgerecht für geschiedene Eltern 

auch dann ausschloß, wenn diese willens und geei gnet sind, die Elternverantwortung 
weiterhin :/'.usammen zu tragen. ! 

, Beschlu,,,' des 19. Deutschen Jurisrentagcs, F,mRZ '99', "75 fL, 1176. 
2 Thesen des Deutschen Juri slinnenbundes zur Neuregelung deos Kindschahsre·cht !'i, F-amRZ 1992,912. 
J Sophie Ev,ns VOn Krbek, Gemeinsame elterliche Gew31t iJber das Kind nach SclJ cidu.ng, FamRZ '977, 

J7' fr. Zusammenfassung bei Peter finger, FamiJicnrecht, ' 979, S. J05. 
4 Durch das Gesetz zur Neuregelung der elterlichen Sorge vom , 8. 7. '979 wurde z. B. der Begriff elterliche 

Gewalt durch den der elterl.ichen Sorge ersetzt. Bis dahin lautete § 1671 IV BGB so: Die elterliche Gewalt 
soll in der Regel einem Elternteil ,Hein ubertragen werden. 

5 FamRZ '982, "79 ff. 
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/. Verhältnis von Ausnahme und Regel 

Die Entscheidung des BVenG geht auf das Wesen des gemeinsamen Sorgerechts 

nicht ein. Es behandelt nicht ein gemeinsames Sorgen, sondern die A"snahmslosig­
keit der Regelung des § 1671 IV, S. I BGB, das Sorgerecht auf einen Elternteil zu 
übertragen, und stellt einen Zusammenhang zwische n typisierenden Regelungen 

und Grundrechtseingriff dar. 
Ausnahmslose Anwendung des Alleinsorgerechtsgrundsatzes, § 1671 IV, S. I BGB, 
bedeutet Verlust des Sorgerechts eines Elternteils. Welchen Elternteil trifft der Ver­
lust? Von den 1,865 Millionen Einelterntcilfamilien sind 1,565 Millionen Muttena­
milien und nur JO I 000 Vatenamilien'. 45,2 % der Mütter und 43,8% der Väter sind 
geschiedcn. Damit stehen ca. 707000 geschiedenen alleinerzie henden Müttern ca. 
131000 alleinerziehende geschiedene Väter gegenüber. 7 Es ist also in der Regel der 

Vater, der seines Sorgerechts verlustig geht. Gemeinsames Sorgerecht verhindert d ie­
sen Verlust. Es geht beim gemeinsamen Sorgerecht nach Scheid.mg also in der Regel 
um die Erhaltung väterlichen Sorgerechts. 
Indcm das BVerfG sich jede.r Beschreibung von Sorgerecht enthält und für das ge­
meinsame Sorgerecht nach Scheidung nur verlangt, daß 
I. beide Elternteile gewillt sind, die gemeinsame Verantwortung für ihr Kind nach 

der Ehescheidung weiter zu tragen, 
2. beide Eltern voll erziehungsfähig sind und 
3. keine Gründe vorliegen, die es im Interesse des Kindes angezeigt sein lassen, das 

Sorgerecht auf einen Elternteil zu übertragen, 
erspart sich das BVerfG eine Auseinandersetzung mit den Rollen von Mutter und 

Vater beim gemeinsamen Sorgerecht nach Scheidung. 

/ J. Rückschluß auf die Elternrollen nach Scheidung aus der tatsächlichen 
Lebenssituation der Kinder 

Wie sehen nun die Elternrollen beim gemeinsamen Sorgerecht nach Scheidung aus? 
Das erhellt sich aus der Lebensgestaltung der Kinder. 
N ach der Untersuchung des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD)s, der in München 

Aufgaben des Jugendamtes wahrnimmt, leben die Kinder nach der Scheidung 

beim Vater 
1986 

'990 

bei der Mutter 
1986 

'990 

bei gemeinsamem Sorgerecht 

7°% 
68% 

bei Einzelsorgerecht 

12% (BRD) 
9% (München) 

88% (BRD) 
84 % (München) 

6 Zahlen aus Anita Hediger, Alleincn.iehen J.IS' Bdn.:iung. S, 4. unter Berufung auf das SIaL Bundesamt. Die 
Zahlen entsprechen den Zahlen :lUS Io Fraut'f\ In der Buudesrepubbk .. , Bundt·smin. fur Frauen und jugend 
1991; don ist nur von IJooooalieineniehenden V:Hern die Rede . Aber das dlHfle ein Druckfehler sein, ern 
ZahJendreher. 

7 Prozentl.ahlen aus dem Report . Frauen in der Bundesrepublik«, S. 8S. 
S Der ASD fragt ße(roHe:nc, 1986 und 1990, 7..U beziehen uber das SOl.ialreferal. der LandeshaupIsl3dl Mun­

ehen , 
9 Nach jU((3 Limbaeh. Die gemclnsame Sorge geschiedener Eltern In der Reehtspnxis, S.26, leben H"!" 

beim Vater. Dlt. Seitenzahlen bei JUHa Limbach emsprechen denen in der Broschure. ditO das JU $"t12.mi m­
scerium ?our Verfiiguflg gestellt hat. 
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bei gemeinsamem Sorgerecht 
bei Vater und Muner 

'986 
'990 

anderswo 

'986 
.'990 

110/0(0 

14% 

bei Einzelsorgerecht 

0% (BRD) 
),j % (München) 

Das Wechselmodell, " bei dem die K.inder in regelmäßigen Abständen ?_wischen den 

Elternwohnungen hin- und herpendeln, wird nur bei 3 % der Fälle gemeinsamen 
Sorgerechts praktiziert." Das Wohnen bei Vater und Mutter ist also nicht mit dem 

Wechselmodell gleichzusetzen. Die Zahlen von [2 bzw. [4% Wohnens bei Vater und 
Mutter bedeuten deshalb in der Regel überwiegende alltägliche Betreuung durch die 

Mütter. 
Die Kinder geschiedener Eltern leben also überwiegend bei den Müttern. Sie leben 

auch dann überwiegend bei den Müttern, wenn diese das Sorgerecht gemeinsam mit 
dem Vater ausüben. Gemeinsames Sorgerecht bedel<tet nicht gemeinsames Sorgen im 
Sinne gleicher, geteilter Elternveramworrlichkeit, sondern »ein großzügiges Mit­

spracherecht und sowohl intensive als auch häufige Kontaktmöglichkeit desjenigen 
Elternteils, der nicht mit dem Kind zusammenlebt und nicht die alltägliche Perso­
nensorge ausübt.,,') Das gemeinsame Sorgerecht geschiedener Eltern entspricht 

somit dem »herkömmlichen Arrangement bei Alleinsorge eines Teils«, also in der 

Regel der Mutter, »und großzügigem Umgangsrecht des anderen Teils«, also in der 
Regel des Vaters. L, 

B) Das gemeinsame Sorgerecht bei bestehender Ehe 

Von der Anforderung des BVerfG ausgehend, daß die Eltern gewillt sein müssen, die 
gemeinsame Veramwortung für ihr Kind weiterzutragen, sreUt sich die Frage, ob mit 

Gestaltung des gemeinsamen Sorgerechts nach Scheidung ein erwartetes EIternver­
halten weitergetragen wird oder nicht. Dazu bedarf es eines Vergleichs des gemein­
samen Sorgerechts bei bestehender Ehe mit dem nach Scheidung. 

I. Entstehung des gemeinsamen Sorgerechts 

Nach § 1626 Abs. I, S. [ BGB haben der Vater und die Mutter das Recht und die 
Pflicht, für das minderjährige Kind zu sorgen. Für die Ausübung bestimmt § 1627, 
daß die Eltern die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem 

Einvernehmen zum Wohle des Kindes auszuüben haben und bei Meinungsverschie­
denheiten versuchen müssen, sich zu einigen. 

10 Nach Jutt:1. LimbJCh, (t:n.9), \vt:'ch,s (']n 6% ZWI schen den Wohnungen von Vater und Mutter. 
11 l:kscbritbt'll z. B. bei Jlldith Wallt~r.s. tt:JI1 /Salldr~l ßlakcs!('(', Gewinner und Verlierer, Fr;WCI1 und Kinder 

n;'lch der Scheidung, S. )O} ff. 
12 JUtl:l LImbaeh, CFn. 9). S.TO. 

I} Juaa Limbaeh, (Fn. 9), S. 28. 

J4 Nina DeLhloff, Reform des Kindschaftsrechts, NJW 92, 2202. 

421 
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422 Dieses gemeinsame Sorgerecht ist ein Produkt des Gleichberechtigungsgesetzes von 
1957, mit dem die bis dahin geltende alleinige elterliche Gewalt des Vaters abge­
schafft wurde. Dies geschah damals sehr halbherzig, denn die formale GleichStellung 
von Mutter und Va,er hinderte den Gese,zgeber nich" gleichzeitig in § 1628 festzu­
hal,en, daß der Vater allein entscheidet, wenn sich die Elrern nicht einigen, und in 
§ 1629 die Vertretung des Kindes allein dem Va,er zuzuweisen. So soll,e hinter der 
Fassade des gemcinsamen Sorgcrechts das Alleinentscheidungs- und Vertretungs­
recht des Va,ers weiterleben. 'I Das BVerfG kassierte die §§ 1628 und 1629 mit seiner 
Entscheidung vom 29.7. 1959 wegen Versroßes gegen Art. 3 Abs. II GG." 
Miteinander verheiratete Eltern trainieren erSt seit 34 Jahren gemeinsames Sorge­
recht. Grob geschä,zt dürfte mehr als die Hälfte der Bevölkerung der alten Bundes­
länder den früheren Rechtszustand aus eigenem Erlebcn kennen, die Älteren sowohl 
als Kinder als auch als Mütter oder Väter, die über 34 Jahre alren jedenfalls als Kin­
der. [7 

II. Rechtswirklichkeit gemeinsamen Sorgerechts bei bestehender Ehe 

Das ,arsächliche Verhalren von El,crn ändert sich nicht einfach mit der Rechtslage. 
Wird wei,er in Erwägung gezogen, daß die Art und Weise, wie Menschen als Kinder 
ihre Eltern erlebten, Einfluß auf die Art und Weise hat, wie sie selbst Elternschaft für 
i.hre Kinder praktizieren, dürfte das gemeinsame Sorgerecht immer noch eher eine 
Kopfgeburt sein als ein selbstverständlich gelebtes Sorgerechtsmodell. 
So kann erklärt werden, daß sich das Aufziehen von Kindern heute noch immer 
nicht von dem vor Einführung des gemeinsamen Sorgerechrs 1957 umerscheider. Es 
sind nach wie vor die Mütter, die tatsächlich für die Kinder sorgen und sich für die 
Pflege und Erziehung der Kinder verantwortlich fühlen. Es sind nach wie vor die 
Väter, die sich der tatsächlichen, tagtäglichen Verantwortung für die Kinder emzie­
hen. ,8 Das gil, auch für die sog. "neuen Vä,er«, bei denen ebenfalls keine ,iefgrei­
fende Veränderung der Zuständigkeiten für Kinder festzustellen ist. '9 Abgesehen von 
2,5 % aller Eltern, denen eine partnerschaftliche Teilung der familialen Arbeit für die 
Kinder gelingt, '0 wird die elterliche Arbeit nach wie vor so aufgeteilt, daß der Mutter 
die Erzieherinnemolle zugewiesen wird und der Vater sich auf die Ernährerrolle, auf 
das Beibringen des Barunterhaltes, zurückziehen darf. 

I. Rollenfixierung für die Mütter 

Die Richtigkei, und Berechrlgung dieser elrerlichen Arbeirsteilung finde, (noch im­
mer) ihre Srütze im Gese,z. Nach § 1606 Abs. II BGB erfüll, nämlich die Mutter ihre 
Verpflichtung, zum Unterhalt des minderjährigen, unverheirateten Kindes beizutra­
gen, in der Regel durch die Pflege und Erziehung des Kindes. 

15 HiJdcgard Kniger, in: Gleichberechtigungsgesetz, Kommentar von Krüger, Breetzke und Nowack, 1958, 
5,14 und 15-

16 BVcrfGE NJW '959. '4)8. 
17 Stat. Jahrbuch für das verelIHe Deutschland 199[,5.66 scblüsse!c dje Bevölkerung nach Alrer auf. 
18 Beschreibung der Väter früher z.B. Hildeg;lrd Kniger, (Fn. q), S.Soff., Beschreibung: der Vater jetzt 

z.. B. Berard/Schlaffer, Sagt um, wo die V:uer sind, 199J. 
19 Stein-Hilbers, Männer für Kinder, FuR 1991, 198. 
20 Srein-Hilbers, PuR 1991, 198. 
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Was als Privileg gedacht war, diese grundsätzliche Freistellung der Mütter von Bar­
unterhaltspflichten, erweist sich als Falle, denn die Mütter bleiben an ihrer Rolle 
hängen, auch wenn sie Barunterhaltspflichten für das Kind, für die Familie, ganz 
oder teilweise übernehmen wollen oder müssen. 50 sind nach § 1356 Abs. II BGB 
beide Ehegatten berechtigt, erwerbstätig zu sein, und verpflichtet, bei der Wahl und 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf die Belange des anderen Ehegatten und der 
Familie die gebotene Rücksicht zu nehmen. In der Rechtswirklichkeit ist aber die 
Vcreinbarkeit von Familie und Beruf ein Mütterproblem und ein Mütterpro­
gramm.ll 

Das sicht niellt anders aus, wenn die Mütter gar keine Wahl haben und sich nicht 
oder nicht mehr auf ihre Befugnis berufen können, den Unterhalt für die Familie 
durch Kinderbetreuung und Haushaltsführung zu leisten, weil sonSt die Familie 
nicht (angemessen über)leben kann, § [3605. / BGB. Auch dann, wenn die Erwerbs­
tätigkeit der Mutter erforderlich ist oder reklamiert wird, ändert sich nichts bis 
wenig an der elterlichen Teilung der Familienarbeit für die Kinder." 

2. Rollenaufweichung beim Vater 

Wäh.rend die Alleinzuständigkeit der Mütter fÜr die Arbeit für und mit dcn Kindern 
immer noch Realität ist, schwindet die Al.leinernährerfunktion der verheirateten Vä­
ter. Das zeigt die Entwicklung der Erwerbstätigkeitsquote der verheirateten 
Frauen. 
Von allen verheirateten Frauen waren erwerbstätig (alte Bundesländer) 

'950 24,5%, [961 )2,8%') 

'972 40 ,7% /989 44,7%" 
Von dicsen verheirateten erwerbstätigen Frauen haben fast die Hälfte Kinder, I.n 
Bayern flegt die Erwerbsquote der verheirateten Mütter sogar bei 5'%, von den 
Müttern zwischen 35 und 45 Jahren arbeiten 58%'1. Das bedeutet, daß etwa jeder 
zweite Vater in bestehender Ehe kein Alleinernährer mehr ist, daß die Alleinernäh­
rerraUe eine Fiktion ist. '6 Die meisten Mütter haben oder suchen eine Teilzeitar­
beit. 
Einer d.er Gründe, warum Mütter Erwerbseinkommen erzielen wollen oder müssen, 
sind die zu geringen Mittel, die Väter zum Familienunterhalt zur Verfügung stellen 
können oder wollen. Dabei geht es nicht nur darum, daß die Mittel nicht reichen, ein 
als angemessen erachtetes soziales Niveau in Grenzen aufrechtzuerhalten, sondern 
schon darum, daß sie z. B. in München kaum bis nicht ausreichen, um den Lebens­
bedarf einschließlich der Wohnkosten z.u finanzieren. 
Das verfügbare Einkommen in einem Arbeiterhaushalt betrug z. B. '988 DM 3474,- , 
in einem Angestelltenhaushalt DM 4457,-". Nur 4,2% der männlichen Arbeiter 

21 Z. B. Politik für Frauen in Bayern, Ausgewahltt Daten zur Gleichstellungs- und Fraucnpoliti.k. Ray. 
S133tsmin . (ur Arbeit, Familie und Sozialordnung, S.} I H. 

22 Repräsent2Uvcrhcbung de~ Deutschen Jugendinslitute·s München Zur Situation cl<:c Famjlien in West-
deutschland, zitiert nach Jahrbuch der BRD, 1991/92, S. 19. 

2} Zahlen 3US UU Gerhard l Verfugbarkeit von Frauen, in lOAuf Kosren von Fraucnot, S. 57. 
24 St3C Jahrbuch 1991 fur das vereinte Deutschland, S. 122. 
2~ Zahlen aus Pout.ik für Frauen in Bayern, (Fn .. 2.I). 5.)6((. Die Zahlen betreffen das Jahr 1988. 
26 Wahrscheinlich war sie auch früher eine Fikr:ion, was aus Mitgihregelungen und Nutznießungsrechten 

des Ehemannes am Vermögen der Frau und dl'T Kinder z.u schließen ist 
17 Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 1991/92, S. 2). 
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verdienen mehr als 3000,-, nur 20,[% der männlichen Angestellten mehr als 4000,­

monatlich netto." Wenn der Haushalt über das durchschnittliche Einkommen ver­

fügen will, wird dieses also nicht vom Mann und Vater allein beigebracht. Die gleiche 
Beurteilung ergibt sich, wenn der Verbrauch zu Grunde gelegt wird. Der p rivate 
Verbrauch in einem westdeutschen Arbeitnehmerhaushalt (Ehepaar und zwei Kin­

der) mit mittlerem Einkommen betrug 1989 DM 3325,-.'9 Nur 12,8% aller männli­
chen Erwerbstätigen haben ein monatliches Nettoeinkommen von 3000,- bis 4000,­
DM.)O 

Trotz dieser Fiktion der Alleinernährerro lle erachten sich Väter von der tagtäglichen, 
tatsächlichen Familienarbeit als freigekauft. Die Beiträge der Mütter zum Barunter­
halt bewirken im Gegenzug keine entsprechenden Beiträge der Väter zur Familien­

arbeit, führen nicht zu einer zuverlässigen Übernahme von Zuständigkeiten der 
Väter für die Kinder. 
Wird die Entwicklung des gemeinsamen Sorgerechts seit 1957 im Zusammenhang 
mit der Übernahme von Barunterbaltsfunktionen der Mütter für die Familie gese­
hen, erweist sich das gemeinsame Sorgerecht als Väterentlastungsprogramm: Sie 
teilen sich mit den Müttern mehr oder weniger die Kosten, nicht aber die Arbeit für 
die Kinder. Es ist ne idlos anzuerkennen, daß di e Väter, wenn nicht die klügeren, so 
doch die geschickteren Elternteile sind. Sie haben die gleichen Rechte, aber nicht die 

gleichen Pflichten wie Mütter. 
Gemeinsames Sorgerecht bei bestehender Ehe bedeutet nicht gemeinsames, gleich­
berechtigtes und gleichveraorwortlichcs Sorgen beider Elternteile. Wie nach der 

Scheidung ist auch bei bestehender Ehe das gemeinsame Sorgerecht ein Arrangement 
von Alleinsorge eines Teils, in der Regel der Mutter, und großzügigem Mitsprache­
und Umgangsrecht des anderen Teils, in der Regel des Vaters. Die verheirateten Vä ter 
unterscheiden sich nicht bis wenig von den geschiedenen Vätern. Sie sind hier wie 
dort mehr oder weniger großzügige Zahlväter, die, je nach dem, mehr oder weniger 

intensiven Umgang mit ihren Kindern pflegen. 
Angesichts dieser Situation kann in der Rollenteilung nach Scheidung eine Fortset ­
zung der gemeinsamen Verantwortung für das Kind, wie vo m BVerfG verlangt, 
gesehen werden. Die Installierung gemeinsamen Sorgerechts außerhalb von Ehen 
wird verständlich : Was sollen rechtli che Unterschiede in der Sorgerechtss tellung von 

verheirateten und geschiedenen Vätern, we nn sich ihre tatsächlichen Beiträge zum 
Aufziehen vo n K.indern nicht unterscheiden ' 

C) Bedeutung der Entscheidung des BVerfG 

I. Renaissance des Rechtszustandes vor 1957 für Väter 

Mit der Entscheidung des BVerfG entstand eine Rechtslage, die es ebelichen Vätern 

ernlöglicbt, ihre durch die Ehe erworbene Sorgerecb tsstell un g über die Ehe hinaus 
zu erha.lren. Wenn in Betracht gezogen wird, daß das Sorgerecht des Vaters bis zum 
Gleichstc.llungsgesetz 1957 durch die Scheidung, abgesehen von der Sorge für die 

Perso n des Kindes, nicht berührt wurde, knüpft das gemeinsame Sorgerecht mit 

23 St;.ll. Jahrbuch 1991 fur das vereinte Dcutschl:'lnd, S. 12.1. 

2.9 Jahrbuch 9 1/ ?2, (Fn. 2/). S. 20. 

30 Stat. Jahrbuch 9 1 fur d:u vl' reinte Dcut'ichland, S. t 2 1. 
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seiner Aufrechterhaltung väterlichen Sorgerechts an diesen früheren Rechtszustand 

an. 
§ 1635 BGB, alte Fassung, lautete: "Ist die Ehe ... geschieden, so steht, solange die 
Ehegatten leben, die Sorge für die Person des Kindes, wenn ein Ehegatte allein für 
schuldig erklärt wurde, dem anderen Ehegatten zu. Sind beide Ehegatten für schul­
dig erklärt, so steht die Sorge für einen Sohn unter sechs Jahren oder für eine Tochter 
der Mutter, für einen Sohn über sechs dem Vater zu. Das Recht zur Vertretung des 
Kindes bleibt unberührt.« 
Der Vater behielt, ob schuldig geschieden oder nicht, auf jeden Fall allein die gesetz­
liche Vertretung, die Vermögenssorge und das Recht der Nutznießung am Kindes­
vermögen, blieb also alleiniger Inhaber des Sorgerechts, unabhängig davon, ob er die 
Sorge für die Person des Kindes ausübte oder nicht. Der Alleinsorgegrundsatz resul­
tiert damit nicht aus dem Verschuldensscheidungsrecl1t l ', sondern aus der patriar­
chalen Stellung des Vaters. Seine Rechtsposition stand nicht zur Disposition, 
lediglich die Sorge für die Person des Kindes war variabel. Sie wurde auch VOr 1957 in 
der Regel von der Mutter aUein wahrgenommen. Etwa 10% der Ehen wurden wegen 
Alleinschuld der Frau geschieden, mehr als 50% wegen Alleinschuld des Man­
nes. 31 

Der Effekt der Unbeachdichkeit der Scheidung für das väterliche Sorgerecht stellt 
sich ähnlich auch mit dem gemeinsamen Sorgerecht nach Scheidung ein. Der Vater 
behält seine Sorgerechtsstellung unter Fortsetzung der tatsächlichen Delegation der 
Sorge für die Person des Kindes auf die Mutter. Der Vater behält oder erhält eine gute 
Rechtsstellung ohne Übernahme von Pflichten. Das ist ein erstrebenswertes Ziel. 
Auf die kürzeste Formel brachte dies die Kölner Gruppe der Vereinigung »Dialog 
zum Wohle des Kindes«: »Eltern können auf die Ausübung der elterlichen Sorge 
verzichten, niemals jedoch auf das Sorgerecht!«ll Man(n) wird sich doch wohl noch 
der tatsächlichen Sorge für ein Kind enthalten dürfen, ohoe gleich des Sorgerechts 
verlustig zu gehen ... 
Hinsichtlich der elterlichen Rollenverteilung tritt nach Scheiduog die Klarheit ein, 
die bei bestehender Ehe fehlt, weil der Vater sich bei der Anforderung nach Verän­
derung seines mehr oder weniger geringen Beitrages zur tatsächlichen Erziehungsar­
beit auf Unmöglichkeit berufen kann. Kann die Arbeitsteilung bei bestehender Ehe 
oft nur durchgesetzt werden unter Inkaufnahme einer Vorwurfshaltung der Mutter 
gegenüber dem Vater, entfällt das so erzeugte schlechte Gewissen des Vaters nach 
Trennung und Scheidung, weil der Vater ja nicht mehr machen kann, da er nicht mehr 
mit der Familie zusammenlebt. Aus diesem Grunde fühlen sich Väter nach Trennung 
und Scheidung mit ihrer Vaterrolle oft wohler. Der Maßstab hat sich verändert. Ein 
Vater, der nach Trennung und Scheidung für seine Kinder Unterhalt bezahlt und mit 
ihnen Kontakt hält, gilt als guter Vater im Vergleich zu all denen, die das nicht 
machen. Damit erfährt das gleiche Vaterverhalten, das er während der Ehe gezeigt 
hat, eine Aufwertung, denn dort wurde dieses Verhalten als selbstverständlich, wenn 
nicht sogar als ungenügend erachtet. Was ist also für Väter noch besser als das ge­
meinsame Sorgerecht bei bestehender Ehe? Das gemeinsame Sorgerecht nach Schei­
dung' 

31 Behauptung von Hinz, ProtOkolldienSt B:ld 13011 30/86 iJbl!'r die Tagung ... Recht und Realil3t im Fami­
lienalltag und in der foamilienkrise". S.l.H. 

32 SiaL Bundes:tmt, »Bevölkerungsbewcgung ... 1975,5. 14 -
33 Thesen des Dialoges zum Wohl des Kindes, zusammengestellt von Alfons ßreuer Kolo. ein Exemplar in 

meinen Unterlagen. 

425 
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11. Verhinderung des alleinigen Sorgerechts von Müttern 

Das Ziel der Erhaltung der väterlichen SorgerechtSsteIlung trotz Scheidung bedeutet 
als Reflex die Verhinderung des Alleinsorgerechts von Müttern. 

I. Alleinige mütterliche Sorge und alleiniges mütterliches Sorgerecht 

Alleiniges Sorgerecht von Müttern gab es bis zum Glcichberechtigungsgesetz 1957 
nur für die verwitwete Mutter. und auch hier nur. solange diese nicht wieder heira­
tete. § 1697 BGB a. F. AUe anderen Mütter. gleich ob verheiratet. unverheiratet oder 
geschieden. hatten bis dahin kein Sorgerecht. nur neben dem Vater oder Vormund 
oder allein das Recht und die Pflicht. für die Person des Kindes zu sorgen, §§ 1634, 
,635, '707 BGB a. F. Die ehelichen Mütter kamen erst über das gemeinsame Sorge­
recht bei bestehender Ehe überhaupt zu einer SorgerechtSposition. und über dieses 
gemeinsame Sorgerecht zu einem Alleinsorgerecht nach Scheidung)< Das gemein­
same Sorgerecht in der Ehe war also der Einstieg für das alleinige Sorgerecht von 
Müttern, das gemeinsame Sorgerecht nach der Ehe soll der Ausstieg aus dem allei­
nigen Sorgerecht von Müttern werden. 
Mütterliches Alleinsorgerecht ist suspekt. Das wird in dieser Form nicht ausgespro­
chen. Der Widerstand gegen die alleinsorgeberechtigten Mütter artikuliert sich als 
Widerstand gegen die Alleinerziehung. So erklärte z. B. Prof. Dr. Dr. Fthenakis in 
aller Öffentl.ichkeit, es sei wissenschaftlich festgestellt, daß Al.leinerziehung verhee­
rende Folgen für Kinder habe. ll Da in der Rechtswirklichkeit der alten Bundesländer 
84 % der Alleinerziehenden Mütter sind, in der der neuen Bundesländer sogar 99%, 
ist offenkundig, welche Alleinerziehung gemeint ist.,6 

Nun ist die mütterliche Allei.nerziehung keine Folge der Sorgerechtsgestaltung. son­
dern der elterlichen Arbeitsteilung. In einer "vaterlosen Gesellschaft«l7, in der die 

"Väter immer stärker aus dem familialen Zusammenleben mit (eigenen) Kindern 
herausfallen.,l' leisten eben in der Regel Mütter die Arbeit der Sozialisation der 
Kinder. Die reale. leibhaftige Beteiligung der Väter an der Erziehung ist Wunschden­
ken, Wunschdenken auch von Müttern." Weder innerhalb noch außerhalb von Ehen 
werden Kinder von Müttern und Vätern gemeinsam aufgezogen. Die meisten Väter 
halten sich bei ihrer gelebten VaterroUe nicht an Fthenakis in seinen Büchern, son­
dern an Fthenakis in seiner Vaterwirklichkeit. So werden seine Kinder auch nicht von 
ihm erzogen. er hat nach eigener Erkenntnis nicht viel Zeit für seine Kinder und hält 
Telefonkontakt .• 0 

An dieser elterlichen Arbeitsteilung soll sich durch das gemeinsame Sorgerecht nach 
Scheidung gerade nichts ändern. Väter brauchen nicht zu befürchten, ihr tatsächli­
ches Sorgeverhalten ändern :<.U müssen. denn nach deutschen Vorstellungen setzt es 

34 Die Rcchtsenrw,cklung der Mutter nichlehel.ichcr K.ind,·r l::iuft getrennt. Sie haben in d"n alten Bundes· 
landern noch immer kein volles Sorgerecht. ßis 1970 bestand Amtsvormundscbaft. seitdem gibt t:$ 

Amlspncgschah . 
35 Hearing im Sud trat von München. Thema .Schcidu.ngsrolgen in Munchen .. , am 20.1.92. 

36 Rcport "Frauen In der Bundesrepublik «, (Fn. 7), S.85 ::; nur I % der Alh:incri'_leh<:nden in den neuc:n 
Bunde$ländern sind Väter. 

37 Alexandef Mirscherlieh, Auf dem Weg zur v4terlo .~ e n Gesell.!ichah. 
}8 Stein-Hilbers, fuR 1991 , 198. . 
39 Der Wun~ch nach Bttcili~lInb des V3terS :tn der Erziehung, z. B. Christiane Olivier, Jobstcs K.mder, 

1989, oder Elisabcth B(·ck-Gt.'rmheim, Vom Geburtenrhckgltlg zur neue_n Muru:r1ichkeit. 1985. 
40 Frhcnakis als V::ner, :\us: Bcnard/Schlaffcr, (Fn. 18), S. 84 ff. 
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nicht die zeitlich und sac hlich gleichwertige Auf teilung der Sorgerechtstätigkeit und 

des Kindesaufenthaltes voraus, wie dies z. B. bei der Ausübung gemeinsamen Sorge­

rechts in den USA erwartet wird" Eine solche Auf teilung wird im Gegenteil 

abgelehnt, weil sie zu einem »zweigeteilten Kind« führe." Die Vorstellung, gemein­

sames Sorgerecht bedeute partnerschaftliehe (Auf)tei.lung der Familienarbeit für das 

Kind, gilt vielmehr als eines der Mißverständnisse, die die Auseinandersetzung um 

das gemeinsame Sorgerecht beherrsch(t)en und die rechts politische Phantasie lähm­

(t)en. Im Gegenteil, wer die formale Gleichberechtigung und -verpflichtung in den 

Vordergrund stellt, verkennt angeblich das Hauptanliegen des gemeinsamen Sorge­

rechts völlig - und das ist die Perspektive des Kindes . Gemeinsames Sorgerecht 

orientiert sieb und legitimiert sich in erster Linie am Kindeswohl. ') Dieses verlangt, 

dem Kind die Überzeugung zu vermitteln, beide Eltern fühlten sich für sein Wohl 

veranl,wortlich. 

Wenn es am Faktum gleicher Verantwortlichkeit beider Elternteile für das Wohl des 

Kindes in und außerhalb von Ehen mangelt, muß hinsichtlich des abwesenden El­

ternteils Überzeugungsarbeit beim Kind geleistet werden. Wie in der Ehe sollen die 

Mütter den abwesenden Vater im Alltagsgeschehen halten 4 ' Dieses Verständnis vom 

gemeinsamen Sorgerecht zeigt, daß es dabei nicht um die Veränderung der Rollen 

von Vater und Mutter beim Aufziehen vOn Kindern geht, daß Kinde r keine anderen 

Rollenvorbilder von Vater und Mutter kennenlernen sollen. Die Mütter dürfen und 

sollen nach wie vor die Kinder aufziehen und mit dieser Arbeit die Väter so wenig 

wie möglich behelligen. Die geschiedenen Väter sind mit dieser Arbeit der Mütter, 

mit dieser Arbeitsteilung zufrieden. So ergab die Erhebung des ASD" folgende Zu­

friedenheit : 

Alleiniges Sorgerecht Mutter, Kind lebt bei Mutter 
Vater zufrieden 88% 
Mutter zufrieden 

Alleiniges Sorgerecht Vater, Kind lebt bei Vater 
Vater zufrieden 6} 0/0 

Mutter zufrieden keine Daten 

Gemeinsames Sorgerecht, Kind lebt 

Vater zufrieden 
Mutter zufrieden 

bei Mutter bei Vater 
1000/0 

keine Daten 

Am wenigsten schätzen Väter, wenn sie sel bst als ALleinsorgeberechtigte die Erzie­

hung zu bewältigen haben. Am glücklichsten scheinen sie als gemeinsam sorgebe­

rechtigter Elternteil, bei dem das Kind lebt. Aber diese Zufriedenheit ist in Relation 

zur Wohnstatistik zu setzen. Der Anteil dieser Väter ist von 1986 auf 1990 von 18 auf 

14% zurückgegangen, der Anteil der alleinsorgeberechtigten Väter von 12 auf 9%4' 
Die Abstimmung der Väter erfolgt mit den Füßen, sie entziehen sich dem Leben mit 

41 WlUerstein/Blakl' ~lee. (Fn. 11). S. }o)H. 
4' Jutto Limbaeh, (IOn. 9), S. >09· 
4} Fthcnakis. Zum Stellenwert der Bindun~cn des Kindes :d'i stJrgeredH!irel<.'v.1fHt'~ Kritcrium, FamRZ [985. 

66, H., hier 67" 
4-4 ßeschricbcn Z. B. bei Christlane Oli"i('r. (1 'no 39), luch Salgo, Deutscher Kindet'schutzbund bei der An­

horung dt;r SPD-Fraktion zur Reform des Kindscllaftsrecht.~ (Jo. 9. (992), veroffendicht tei lweise in 
"Gemeinsames Sorgerecht ZWischen ldeologie und Rcalitat«, zu bC7.iehcn beim Ycrba,od ruleinerz.iehen­
der Mutter und Viner. 

45 ASD '990, (Pn. S), S. 1>. 

46 ASD '990, (Fn. 8), S. 4. 
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den Kindern und ziehen es vor, sie den Müttern zu überlassen. Bei dieser Lösung 
sind 84-88% der Väter zufrieden. 
Diese Zufriedenheit der Väter mit der Versorgung der Kinder durch die Mütter zeigt, 
daß es nicht um mütterliches Sorgen, sondern um mütterliches Sorgerecht gehr. Mag 
die tatsächliche Erziehungsarbeit von Müttern verbal noch so sehr diffamiert wer­
den, will man(n) sie ihnen nicht nehmen. Es geht nur um die rechtliche Kompetenz, 

mit der die Mütter diese Arbeit erledigen. Was ist so verrucht am alleinigen Sorge­
recht von Müttern? 

2. Bedrohung väterlicher Rechte am Kind 

Hinter der Sorgerechtsstellung steht die Zuordnung der Kinder an die Vater­
und/oder MutteriinieY Dies wird durch das gemeinsame Sorgerecht in der Ehe 
scheinbar verwischt und ist nur über die Entstehung der väterlichen Sorgerechtsstei­
lung erkennbar. Sie leitet sich wegen der Unsicherheit ihrer Blutsverwandtschaft 
nicht aus Verwandtschaft ab, sondern aus Abstammungsregeln. In Konsequenz die­
ser Abstammungsregeln entstehen elterliche Rechte nur für Väter ehelicher Kinder, 
während die elterlichen Rechte im Nichtehelichenbereich (noch) nur bei der Mutter 
entstehen, §§ 17°5 H. BGB. Wenn auch durch das Nichteheliehengesetz vom 
19.8.1969 die Verwandtschaft mit dem Vater hergestellt und die Matrilinea.rität bei 
der Abstammung n.ichtehelicher Kinder beendet wurde, blieb sie doch bei der Zu­
ordnung der Kinder erhalten. Über das Alleinsorgerecht von Müttern nach Schei­
dung bricht diese rechdiche Zuordnung von Kindern an die Mütter, dieser Hauch 
von Matriarchat, auch in den Bereich der Ehe ein. Dieser Einbruch ist nachhaltiger 
als der im Nichtehelichenbereich, denn die Zahl der geschiedenen alleinsorgeberech­
tigten Mütter ist etwa dreimal so groß wie die der Mütter nichtehelicher Kin­
der'! 
Wenn Matrilinearität oder Patrilinearität nicht nur als Abstammungsregelungen49 

verstanden werden, sondern auch als Antwort auf die Frage, welchem Familienzweig 
die Kinder und damit die Rechte an den Kindern zugerechnet werdcn,'o weitet müt­
terliches Alleinsorgerecht nach Scheidung Matrilinearität aus und unterwandert 
Patrilinearität und <Iamit den Sinn und Zweck des agnatischen Verwandtschaftssy­
stems in bezug auf <Ien Vater.l' Wie soUen Väter zu Kindern kommen, die sich als 
ihre Agnaten, als ihre Nachgeborenen, empfinden", wenn und solange sie selbst 
Kinder weder gebären noch aufziehen können oder wollen? Es geht nur über die 
rechtliche Zuordnung bei der Abstammung, beim Sorgerecht, es geht nur, wenn 
Mütter Kinder für Väter gebären und aufziehen. 
Eine solche Haltung ist bei den alleinsorgeberechtigten Müttern nicht sicher. Auch 
wenn sie sieb in ihrer Sozialisationskompetenz als ebenso erfolgreich definieren wie 

47 Vgl. hicri.u Su:in· Htlbers, ZRP 1993. S. 256. 
48 Verhältmszahlen an Hand von An,nf'ke Napp-Peters, Ein-ElccrnceLlfamiLien, S. 18. 
49 Pa tri- oder Matrilineraitat bedeutet strenh genommen nur Verwandtschaft entweder mit der vaterlichen 

oder der mutterl.ichcn Linie. Marrilinerait:il gab es "l.. B. bis zur Neuregelung des Nichlchelichcnrechts 
1970 bei nichtehelichen Kindern, denn s ie galten als mit dem Vater nicht verwandt. 

50 Uwe Wescl. D er Mythos vom M:llrlJ.rchat, S. 99. 
51 Das Vcrwandl'ichaft~ .5ys lem iDl deutschen Recht ist jetzt generell ein cegn.lIisches . Ein Kind ~il t sowohl 

mü der Mutter und deren Verwandten als auch mit dem Vater und dessen Verwandten als "crwilndt. 
52 A(d)gnatus kommt von lateinisch a(d)gnas:cor, a(d)gnarus sum ;;: nachgeboren werden, und bedeutet I. 

Soh.n und 2. Ve["'O,land[erv;iterliche~eits; a(d}gnascor gehon 7..U nascer, n:llus sum = geboren wtrden unu 
bedeutet damit eine Abst:unmung ohne Geburt. 
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Zwei-Elternfamilien 5l und sich damit den von männlichen Normen geprägten An­
forderungen an Erziehungsoutput unterwerfen, hat das Patriarchat Bedenken, ob es 
den erwünschten Nachwuchs erhält, wenn die Mütter in alleiniger Kompetenz Kin­
der aufzieben. Die Väter erleben sich hinsichtlich der Kinder als von den Müttern 
abhängig, was sich z. b. in Formulierungen, sie würden von den Müttern »zur (rei­
nen) Zahlvaterschaft degradiert« ausdrückt. 
In dieser Abhängigkeit liegt das Provozierende des mütterl.ichen Alleinsorgerechts. 
Wie kommt manen) aus dieser Abhängigkeit, ohne sich mit den Lebenseinschrän­
kungen der faktischen Verantwortlichkeit für Kinder zu belasten? Das gemeinsame 
Sorgerecht ist sO gesehen Ausdruck des Wunsches der Väter nach Zugehörigkeit zu 
Kindern über die Konn'olle der Mütter.l< Es ist als eine Strategie zum Erhalt der 
Patrilinearität, zur Zuordnung von Kindern an den Vater zu verstehen. Das alleinige 
Sorgerecht VOn Müttern hebel.t dieses System aus, weil es die Sorgerechtsstellung an 
die Sache, an die faktische Sorge für die Kinder knüpft, und nicht an einen Status. 
Von der Sache her gibt es keinen Gesichtspunkt, Vätern eine Rechtsstellung zu ge­
ben, wenn und solange sie faktisch keine Sorge übernehmen. 
Die Gefährdung der Position der Väter hat ein Ausmaß erreicht, das nicht mehr zu 
vernachlässigen ist. Von den Familien mit Kindern in den alten Bundesländern waren 
1988 17,8% Ein-Elternteilfamilien, davon '5% MurterfamLlien. Der Untersuchung 
von Anita Heiliger folgend, wird die Zahl der Mutter-Kind-Fami]ien steigen wegen 
der Tendenz zur Zunahme von Ehescheidungen, vor allem aber wegen der Zunahme 
der unverheirateten Mütter. 5S Die These lautet, daß die Hälfte der K.inder, die heute 
geboren werden, einen Teil ihrer Kindheit in einer Familie verbringen, die von einer 
geschiedenen, getrenndebenden, ledigen oder verwitweten Mutter geführt wird,6 

D) Durchsetzung des gemeinsamen Sorgerechts nach Scheidung auf der 
Basis der Entscheidung des B VerfG 

Bei dieser Zukunftsprognose wird offenkundig, wie wichtig es für den Erhalt patri­
archaler Privilegien ist, daß Väter auch außerhalb von Ehen eine Sorgerechtsstellung 
behalten oder erhaltenY Das gemeinsame Sorgerecht auf der Basis der Entscheidung 
des BVerfG ist kein einfacher Weg, zu väterlichem Sorgerecht zu kommen. Den 
geschiedenen Vätern verbleibt das Sorgerecht bei Scheidung nämlich nicht automa­
tisch in der Weise, wie ihnen bis '957 die elterliche Gewalt automatisch verblieb.'8 
Derzeit wird bei Scheidung über das Sorgerecht entschieden, § 1671 BGB, und ge­
meinsames Sorgerecht gibt es nur, wenn ein übereinstimmender Elternvorschlag 

5} Anita Heiliger, (Fn. 6L S. 31. 
54 Dabei k.mn die Vorstellung (:ine Rolle :; pielen, daß die Einbindung der Mutter ins gl'meinsamc Sorgerecht 

eine preiswertere KontroUc iSl als die uber Kindcs- und Ehegattenunterhall. Zu den RcgeluD~s rr3gcn 
beim gemeinsamen Sorgerecht geh on die Vorstellung, weniger Kindtsuntl'rblt 7.ahlen zu mii:- .. en als 10 

der Düsseldorfcr Tabelle vorgC:.'i~hen, oder kcinen Betreuungsumerhah [ur die Multl'r leisten zu müssen, 
weil Mann ebenso sorgeberechtigt Lst wie sie. 

lS Ani" Heiliger, (Fn . 6), S. 7· 
~6 Amta Heiliger, (Fn. 6), S. 9. Garfinel/Mc Lanahan zitierend. 
57 Dahinter s[cht aUl.:h der Wu_nsch, das Phänomen der offen AlIeinerziehendc.n wegz.udefinieren . K:trtn ein 

Elternteil Doch als alleinerziehend bcz.cichnct werden. wenn gemeinsames Sorgerech t besteht? Falls nicht, 
entfallt die vOmlngige Berücksichtigung bei Krippl'n-, Kindcrgancn- und Horrpl~tzeo odcr bei Zuwei­
sung von Sozialwohnungen. 

S8 Für die Väter nichtehelicher Kinder ist die Möglichkeit gemeinsamen Sorgcrecht'S Forderung der geplan· 
teo Reform. des Nichtehelichenrechts. 
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43 0 dafür vorliegt und das Familiengericht von diesem Vorschlag nicht abweicht, § 1671 
Abs. III BGB. 

l. Zustimmung der Mütter 

Ein übereinstimmender Elternvorschlag bedeutet die Zustimmung der Mütter. In 
der Regel stimmen Mütter dem gemeinsamen Sorgerecht nicht zu. Die Mütter, die 

Recht und Realität beim Aufziehen von Kindern in Einklang bringen wollen, for­
dern und erhalten bei der Scheidung das alleinige Sorgerecht für sich. In der 

Ausnahme, aber mit steigender Tendenz stimmen Mütter dem gemeinsamen Sorge­

recht zu. 
Im Zeitraum ihrer Untersuchung "Die geme,nsame Sorge gesch,edener Eltern in der 
Rechtspraxis « 198} bis 198) wurden nach Jutta Limbach nur in I bis 2% der Sorge­

rechtsentscheidungen im Verbund das Sorgerecht gemeinsam belassen.'9 Mittler­
weile soll sich die Zahl im Bundesschnitt bei 2-5% bewegen,60 dabei kommt das 

gemeinsame Sorgerecht in den Städten häufiger vor als auf dem Land. In München 

waren es schon bei den Recherchen von Juna Limbach ),75% und mittlerweile soll 
nach der Überprüfung des ASD bereits in 24% der Sorgerechtsentscheidungen das 
gemeinsame Sorgerecht belassen werden.6, 

Die Ursache für die höhere Quote ist nicht darin zu suchen, daß sich in München die 
Väter anders verhalten als anderswo. München ist kein Tummelplatz für die " neuen 
Väter«, die sich die Arbeit des Aufziehens von Kindern redlich mit den Müttern 

teilen. Die hohe Quote ist vielmehr auf den dem gemeinsamen Sorgerecht gewoge­
nen Sozialdienst, dem ASD, auf die für diese Sorgerechtsform werbenden Beratungs­
stellen,6' auf die Mediationbewegung'l, auf das Wirken von Prof. Dr. Dr. Fthenakis 

und auf für das gemeinsame Sorgerecht offene Familiengerichte zurückzuführen6'. 

I. Zustimmung zur Vatererhaltung 

Warum erliegen Mütter diesem Engagement für ein Sorgerechtsmodcll, das in der 

Regel der Fälle so gestaltet ist, daß einem Elternteil, sprich der Mutter, "faktisch die 
gesamte Pflege und Erziehung übertragen wird und der andere auf einen großzügi­

gen Umgang und die Teilhabe an wichtigen Entscheidungen beschränkt ist« ?6S 
Wie es zur Zustimmung zum gemeinsamen Sorgerecht kommen kann, läßt sich aus 

Berichten Alleinerziehender über ihre Erfahrungen mit dem ASD und dem Fami­
liengericht rückschließen." 

Die Aspekte der Beratung in der Familiengerichtshilfe si nd für den ASD: "Wahrung 

des Kindeswohls, Bewältigung der Partnerkonflikte, Vermittlung in Beratungsstel-

59 Jutta Limb,ch. (Fn. 9). S. 9· 
60 Stein Hilbers, M:inncr und Kinder, PuR 1991 , S. zoo, 
61 Die 7ahl ist von AJmuth Tauche, Leitenn des ASD . Sie ist in der Untersuchung nicht JusdrucklIch 

festgt:11alten. 
62 Z. B. FJmiliennorruf, IntJklc Elternschlft rrOlZ Trennung und Scheidung, HUnlrane Trennung e. V. 
6) Z. B. D". Mähh, Dec Spiegel 199) . 
64 Limbach, (Fn.9), S. 18. 
65 Juna Limbaeh, (rn. 9), S. 27· 
66 Treffen be"i der .. Scadueiliniti:Hivc fur allcincr:t.ichcndc frauen in Haidhausen e. V. 
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len. Motivation zum Erhalt gemeinsamer elterlicher Verantwortung, begleitende 
Hilfen«67. Bei der Beratung werden Mütter mit dem Hinweis auf die gemeinsame 

Sorge während der Trennungszeit zur Fortsetzung dieser Sorgeredusform angeregt. 
Dabei steht das Kind im Vordergrund mit dem Argument, Kinder lieben (brauchen) 
beide Elternteile (gleich). Lehnen die Mütter ab und erzählen, wie sie den Vater 
erleben, wie marginal sie seine Beteiligung an der Sorge für das Kind empfinden, 
werden sie damit konfrontiert, daß sie nicht erkennen, wie wichtig die Väter (den­
noch) für die Kinder sind. Bleibt die Mutter uneinsichtig, wird sie aufgefordert, sich 
zu überlegen, ob sie es nicht selbst ist, die den Vater hindert, den erwarteten Beitrag 

zur Sorge zu leisten. Zweifel an der Befähigung der Mutter zur (richtigen) Erziehung 

deuten sich an. So können Mütter je nachdem in Euphorie oder Druck geraten und 
stimmen der gemeinsamen Sorge zu, um dem Kind den Vater zu erhalten. 

Obwohl Mütter wissen, daß "im Grunde alles beim alten bleibt - in dem Sinne, daß 
sie die Hauptarbeit haben, die Kinder vor allem bei ihnen aufwachsen und der Vater 
ihnen bloß mehr reinredet, ohne daß mehr Eigenarbeit und Entlastung durch den 
geschiedenen Vater eintritt«6s, bringt sie das Vatererhaltungsargument in Rechtferti­
gungszwang, weil das Abschneiden des Vaters VOm Sorgerecht als Abschneiden des 
Kindes vom Vater und damit als eine Beeinträchtigung des Kindeswohles dargestellt 
wird. Obwohl nicht dem Kind der Vater vorenthalten wird, sondern dem Vater eine 
Rechtsstellung, erleben sich die Mütter vorgeführt als »vaterverhindernd«. Das Ne­
gativbild von Mutter ist nicht mehr die Stiefmutter, sondern die »Vaterverhinderin«. 

Um diesem Image zu entrinnen, stimmen sie dem gemeinsamen Sorgerecht zu. 
Dabei wissen gerade Mütter, daß es keinen Zusammenhang zwischen Sorgerechts­
steIlung und Elternrolle gibt. Generationen von Müttern haben bis 1957, gleichgül­
tig, ob verheiratet oder geschieden, ihre Kinder ohne elterliche Rechtsstellung 
aufgezogen und blieben ihren Kindern dennoch als Mütter erhalten. Das gleiche gilt 

für die Mütter nichtehelicher Kinder, die in den alten Bundesländern bis '970 unter 
Amtsvormundschaft standen und derzeit immer noch unter Amtspflegschaft stehen. 
Ersichtlich bleiben nur Väter ihren Kindern nicht erhalten, wenn sie keine Rechts­
stellung haben. Das kann damit erklärt werden, daß Väter in Ermangelung der 
Befähigung, Kinder zu gebären, nicht über (Bluts)verwandtschaft, sondern nur über 
Status, Rechtsakt in der Lage sind, Beziehung zu haben.69 Ergo muß Mutter dem 
Vater eine Rechtsstellung bieten, wenn das Kind eine Vaterbeziehung haben 
soll ... 

2. Zustimmung zur Vermeidung einer streitigen Entscheidung 

Erhalt väterlichen Sorgerechts gleich Erhalt des Vaters bedeutet für den ASO Erhalt 
der primären familiären Beziehungen unter veränderter Familienstruktur. Darin und 
in den häufigeren und intensiveren Kontakten des Kindes mit dem Elternteil, bei 
dem es nicht lebt, wird der Vorteil des gemeinsamen Sorgerechts gesehen?O Aus 
diesem Grunde soll »das gemeinsame Sorgerecht-Modell für die Familie erhebliche 

67 Kommunale S07.iaJarbeit. 10 Jahre ASn, S. 46, Broschure, z.u beziehen bei der Stadt Munchcn, Sozialrc· 
fcrat. 

68 Barbara Willen bacher, Prowkolldienst Bad Bol! )0/86, S. 88. 
69 Shulamilh Shabar, Frauen im Minelalter, S. 108, be'Schrcibt die Erfüllung von Muucrpf)jchtcn und die 

Betonung der Blutsbande gcgcnuber der Betonung der Beziehung zwischen Mann und Frau als Kollision 
von matri~ rchalischen und patnarchalischen Vorstellungen. 

70 ASD) Un_u:rsucbungen 1990, S. 11. 
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4J2 positive Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, verglichen mit dem Modell der 
alleinigen Sorge« haben/' 
Die primären Familienbeziehungen, die dem Kind erhalten bleiben, schauen auch 
nach der Untersuchung des ASO so aus, daß die Mutter die Hauptbezugsperson und 
Ansprechpartnerin für die meisten Kinder und auch noch viele Jugendliche ist. Für 
den ASO ist dies nicht überraschend, »entspricht es doch der traditionellen Rollen­
wahrnehmung.«" Daß und wenn Kindern und Jugendlichen eine solche Familie 
erhalten bleibt, liegt an der Zuverlässigkeit der Mütter, nicht an der Sorgerechtsge­
staltung. 
Es gibt keinen automatischen Zusammenhang zwischen Sorgereehtsgestaltung und 
KindeswohJ. Für Deutsehland gilt ebenso wie für die USA'J, daß das gemeinsame 
Sorgerecht keine Sorgerechtsreform ist, die zwingend Le id und Kummer der Kinder 
vermindert." Jn der Realität des Scheidungsverfahrens wi.rd aber dennoch mit dem 
Kindeswohl argumentiert und diese Argumentation hat bedrohlichen Charakter, 
weil es die Grundlage für die gerichtliche Sorgerechtsentscheidung ist, § 1671 Abs. JJ 
BGB. Esgibt nur in ca. 15% der Sorgerechtsverfahren keinen gemeinsamen EItern­
vorschlag, dabei wird aber nur in ca. 5 % der Verfahren streitig durch das Gericht 
entschieden, in ca. 10% kommt es im Laufe des Verfahrens zu einer Einigung der 
Eltern.'1 
Eine solche Einigung kann gemeinsames Sorgerecht sein. Die Mütter bekommen 
Angst, beim Sorgerechtsbeschluß des Gerichts weder Kind noch Sorgerecht zu be­
kommen, wenn sie sich einem mit dem Kindeswohl begründeten gemeinsamen 
Sorgerecht verschließen. Sie erleben sich je nachdem in die Rolle der starken, streit­
süchtigen Frau gedrängt, die ohne Rücksicht auf das Kind eine Rechtsposition 
durchsetzen will, oder in die Rolle der schwachen Frau, die das Kind für sich allein, 
für die eigene Stabilität braucht. 
Was den Eltern damit abverlangt wird, gilt als Reife: »Einerseits Ablösung aus der 
bisherigen Partnerbeziehung ... andererseits aber die Anerkennung der Eltemrolle 
des anderen Elternteils zugunsten der gemeinsamen Kinder« .'· Diese Aufwertung 
zur reifen Persönlichkeit ist die Belohnung, die gemeinsames Sorgerecht gewährt. 
Von solch gereiften Eltern wird erwartet, daß sie sich auch als Ehegatten nicht strei­
ten. Das gemeinsame Sorgerecht hat angesichts der Betonung von Konsensfähigkeit 
und der Unsicherheit gegenüber Konfliktfähigkeit einen Disziplinierungseffekt für 
alle andern Scheidungsfolgesachen. 

J. Zustimmung als Verhandlungsposition 

Die Zunahme der Fälle gemeinsamen Sorgerechts in München steht aber nicht nur in 
Zusammenhang mit dem Engagement des ASO und der Unterstützung der Fami­

lien gerichte, sondern mit Berarungs- und Öffentlichkeitsarbeit vo n Beratungsstellen, 
insbesondere für das Mediation-Modell. 

71 Diese Haltung des ASO durfte ihre ErkJarung darin findeo. daß die Mitarbe.itcrlnnen durch das Institut 
für Fruhpad3gogik, d. h. durch Proi. Dr. Dr. Fthen"lk.is. Fon:bildung erhjelten. 

72 Untersuchung ASO 1990, S. 6, S. I l-
n Wallerstein /ßlakcslec. (fn. 11) S. JlO berichten , daß die Kinder, deren Eltern gemeinsames Sorgerecht 

hauen, sich zwei Jahre nach der Scheidung k~ineswegs be-sscr mit ihrer Sirualioo abgefunden n.uten als 
die Kinder, die von eiDern Ellcrnteil mü :t1lc-inigtrn Sorgerecht aufge:togen wurden. 

74 BallofffWahcr, Gemeinsame eherl.lche Sorge als Regelfall, FamRZ 1990, S. 445 H., hirr S. S 53. 
75 Barbara Willenb-acher, Wenn Ehern sich trennen, Analyscn - Materialien - Arbeitshilfcn :Lum Jugend­

schut.z, 5/87. S. 2. 

76 Dickmeis, Tagung .... om 20.-23.2.1986, Bad BolI, Protokolldicnst Bad Boll, S. 198. 
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Paare mÜSSen nicht (vor Gericht) streiten, und Elternpaare soll(t)en dies schon gar 

nicht, wenn es um das Kind geht. Das ist clie Botschaft der MediationanbieterInnen, 

die Ähnlichkeit mit den Verhaltensempfehlungen an Ehefrauen und Müttern der 

älteren Generation hat." Dabei wird der Eindruck erweckt, als würden alle Ehe­

bzw. Elternpaare streiten. "Genau 2610 Münchener lösten 1990 ihre Verbindung vor 

dem Scheidungsrichter. Das bedeutet in der Regel 2610 mal Kampf um Kinder, Geld 

und Immobilien ... " stellt sich z. B. der Verein »Humane Trennung« vor und bietet 

Mediation für eine familien- und kindgerechte Lösung der Trennungsprobleme, für 

eine aggressionsfreie Einigung an.'i 

Nun wird bei Gericht gar nicht so viel um die Kinder gestritten. Es werden eben nur 

in 15% der Sorgerechtsfälle zu Beginn oder während des Scheidungsverfahrens ge­

gensätzliche oder einseitige Sorgerechtsvorschläge gemacht.'9 Daß es bei Gericht 

relativ friedlich zugeht, liegt sicher an außergerichtlicher Vorarbeit, aber hauptsäch­

lich wohl an der Zufriedenheit der Väter mit der Versorgung der Kinder durch die 

Mütter und an der Einigungsfähigkeit der Eltern. 

Und die Eltern einigen sich in der Regel nicht auf das gemeinsame Sorgerecht. Den­

noch gilt als erfolgreicher Mediationfall, wenn gemeinsames Sorgerecht zustande­

kommt. Mediation versteht sich als Alternative zur justizförmig durchgeführten 

Auseinandersetzung mit dem Ziel, die mit der Entscheidung durch das Gericht ver­

bundenen möglichen Positionen Sieg oder Niederlage zu vermeiden. Dazu soll das 

Paar in eigener Kompetenz und Autonomie zu einer Vereinbarung kommen. Eine 

solche Vereinbarung kann nur zustandekommen, wenn sowohl Mann als auch Frau 

das Gefühl hat, die andere Seite hat nachgegeben. 

Woraus besteht dieses erwartete gegenseitige Nachgeben bei einer Frau, die bei den 
Verhandlungen wenig bis nichts anderes in die Waagschale werfen kann als die 

Chance, das alleinige Sorgerecht zu bekommen, weil sie die Kinder während der Ehe 

aufgezogen hat? Aus der Zustimmung zum gemeinsamen Sorgerecht. So entsteht 

dann z. B. ein Deal, gemeinsames Sorgerecht gegen (mehr) Unterhalt für das Kind, 

vielleicht sogar für die Ehefrau'"o Ein solcher Deal ist angesichts der Schwierigkeiten, 

Unterhalt zu verwirklichen, nicht unvernünftig. Vielleicht dient es eher der Hebung 

männlicher Zahlungsmoral, mit dem Ende des gemeinsamen Sorgerechts als mit der 
Zwangsvollstreckung zu drohen? 

Damit soll nicht gesagt sein, daß alle Mütter, die dem gemeinsamen Sorgerecht zu­

gestimmt haben, obwohl die Kinder bei ihnen leben sollen, dazu mehr oder weniger 

überredet wurden oder die Zustimmung als Verhandlungsposition eingesetzt haben. 

Aber die überdurchschnittliche Quote, etwa in München, wo auffallend häufig das 

gemeinsame Sorgerecht beantragt wird, dürfte darin eine Erklärung finden. Aber 

Väter erachten es als mühsam, mit den Müttern so um ihr Sorgerecht ringen zu 

müssen, das ihnen »nicht der Staat, sondern die Natur oder der Herrgott - wie 

immer man das nennen will« gegeben hat und das ihnen kein Richter nehmen kann. s, 

Das Ziel der Väter ist deshalb der Erhalt ihres Sorgerechts ohne Kampf und Prü­
fung. 

77 Z. B. lose{ Gorbach, Heiliges Muneramt, Universid(sv(: rlag Wagner, Innsbnlck 195"'. 
78 Süddeutsche Zeitung vom 2. 5.6. 1992., .. Scheidungen olme scharfe Sdll..isse, Juri $,tisches Gezank soll '!-um 

Wohl der Kinder vermieden werden..-. 

79 Barbara WiLlenbacber, Wenn Ehern sich trennen, ajs informationen (An;tlysco - M,HcriaJien - Arbeits­
hilfen zum Jugendschutz) 5/87. S. z. 

80 ComeLia Wemer-Schneider, Wer be:labh den Gang zum Mediator? Streit 1991,5.17. 
81 Redebdrrag eln(,s V~ten: , ProtokoUdic.llst" Bad Boll 3°/86, S. 2.31. 
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434 4. Grenzen der Verbreitung 

Bei aller Zunahme des gemeinsamen Sorgerechts wäre es falsch, das gemeinsame 
Sorgerecht als die übliche Sorgerechtswahl zu bezeichnen mit der Folge der Entbehr­
lichkeit einer Prüfung. Bei 24% gemeinsamem Sorgerecht bleiben 76% anderer 
Regelungen. Damit ist die Entscheidung des BVerfG keine für Väter günstige Basis, 
selbstverständlich das väterliche Sorgerecht z u be- oder erhalten. Ein Hindernis ist 
der Widerstand der Mütter. Um vOn den Müttern unabhängiger zu werden, verlangt 
z. B. der Verein » Väter für Kinder«, daß das gemeinsame Sorgerecht entgegen der 
Entscheidung des BVerfG auch verordnet werden kann, wenn es nur ein Elternteil 

beantragt und es dem Wobl des Kindes entsprichr." 
Ein weiteres Hindernis ist die Prüfungskompetenz des Familiengerichts. Da hat 
man(n) endlich einen übereinstimmenden Vorschlag, und dann bringt das Familien­
gericht mit seinen Fragen diesen zu Fall, § 1671 III BGB. Desbalb soll das Familien­
gericht entgegen § 1671 III von einem auf gemeinsames Sorgerecht gerichteten 
Vorschlag nicht abweichen können, weil dieser immer dem Kindeswohl ent­
sprichr. s) 

E) Durchsetzung des gemeinsamen Sorgerechts mit Hilfe ausdrücklicher 
gesetzlicher Regelung 

Da die partnerschaftliehe Teilung der Familienarbeit kein Merkmal des gemeinsamen 
Sorgerechts in und außerhalb von Ehen ist, und gemeinsames Sorgereebt nach Schei­
dung eher eine Fortsetzung, Stabilisierung der traditionellen elterlichen Arbeitstei­
lung bedeutet, sind die Frauen, die sich der Partiz.ipation der Väter an ihrer 

mütterlichen Elternleistung verweigern können, nur über ein Tätigwerden der Ge­
setzgebung in das gemeinsame Sorgerecht einzubinden. Diese ist daz.u willens. Zur 

Vorbereitung der Änderung des vom BVerfG für verfassungswidrig erklärten § 1671 
IV BGB gab das Bundesjustiznunisterium eine Rechtstatsachen-Untersuchung über 
die gemeinsame Sorge geschiedener Eltern in der Rechtspraxis in Auftrag. Das Er­

gebnis dieser Untersuchung war aber nicht die Empfehlung, den Eltern das gemein­
same Sorgerecht bei Scheidung einfach zu belassen und nur auf Antrag eines 
Elternteils eine Sorgerechtsregelung zu treffen, wie es z.. B. § 25 des Familiengesetz­
buches der DDR vorsah.8

, luna Limbach, die die Untersuchung durchführte, 

empfahl vielmehr eine gesetzliche Regelung des gemeinsamen SorgerechtS nur in 
Gestalt eines Regelungsangebotes, das zwi.ngend den Konsens beider Elternteile vor­

aussetzt . Dieses elterliche Einvernehmen sollte sich nicht nur auf das gemeinsame 
Sorgerecht als solches beziehen, sondern darüber hinaus in einem Sorgerechtsplan 
fixiert werden, der den künftigen Lebensmittelpunkt des Kindes, Unterhalt für Kind 
und betreuenden Elternteil und Umgang des nichtbetreuenden Elternteils fest­
legt.81 

84 Köppl. Väter (ur }(jnder e. V. Munchcn. 
83 5°,7% der RichterInnen fiihlen siel! in ihrem EntscheidungsspieJr3um durch einen gemeinsamen elterli­

chen Vorschlag eingeschränkt, 48 ,8% nicht, Limbach, (Fn. 9), S. 13 . 
84 o)Über das eilcrlichc Erziehungsrecht fur die minderjährigen Ktnder enlschtide{ das Gericht nur auf 

Antrag eines Elternteils. Das Gencht kann das Erziehungsrecht ganz. oder tcilweise beiden Elternteilen 
belas:;:m oder es der Mutter otlcr dem Vater ubcrtragen ... § 25 Abs . l und 1I FGS in der Fa:i:sung des 
1. FamilienrecbLSänderungsgesctzes vom 20·7· 1990. 

ftj Juna L,mb3Ch, (Fn. 9), S. 107 Fr. 
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Der Untersuchung von Limbach folgend, legte das Justizministerium am t 5· 4· 1989 
in einem Entwurf drei Alternativen für die Neuregelung des § t671 Abs. IV BGB 

vor, die alle Konsens der Eltern vorsahen und sich nur im Umfang der zu treffenden 
Einigung und der Bindung des Gerichts an die Einigung unterschieden. Damit blieb 
es beim Ausnahmecharakter gemeinsamen Sorgerechts. Das Vaterland kann ruhig 
bleiben, denn dieser Entwurf wurde und wird nicht Gesetz, weil die Regelung des 
gemeinsamen Sorgerechts nach Scheidung auf Grund der geplanten Reform des 
Nichtehelichenrechts mittlerweile anderen Stimmigkeitskriterien unterliegt. Die Vä­

ter nichtehelicher Kinder kommen den geschiedenen Vätern zu Hilfe. 

1. Kontext mit der Reform des Nichtehelichenrechts 

Es ist damit zu rechnen, daß ein Ergebnis der Reform des Nichtehelichenrechts, an 

der derzeit von einer vom Bundesj ustizministerium eingesetz.ten Kommission gear­
beitet wird, die Eröffnung des gemeinsamen Sorgerechts auch für nicht miteinander 

verheiratete Eltern sein wird. Vorschläge bzw. Trendbeschlüsse in diese Richtung 
gibt es z. B. vom Deutschen Juristentag und vom Deutschen Juristinnenbund.86 

Sollte dies Gesetz werden, wird die derzeitige Sorgerechtsprüfung von Amts wegen 
bei Scheidung (Staatsintervention) , § 1671 BGB, fallen. Die juristische Argumenta­
tion sieht so aus: Wenn sich nicht miteinander verheiratete, gemeinsam sorgeberech­
tigte Eltern trennen, greift keine Staatsintervention, weil es eine Scheidung oder ein 
vergleichbares Institut nicht gibt. Von dieser Trennung und deren Folgen für das 
Kind wird nichts bekannt . Damit bleiben sie gemeinsam sorgeberechtigte Eltern, 
solange keiner der Elternteile etwas dagegen unternimmt. Nicht miteinander verhei­
ratete, gemeinsam sorgeberechtigte Eltern werden dann besser behandelt als verhei­
ratete, wenn für diese die obligatorische, d;e Sorgerechtsentscheidung, bei Scheidung 
bestehen bleibt, § 1671 BGB. E;ne solche Unterscheidung widerspräche dem D;ffe­

renz;erungsverbot, Art . 3 Abs. III GG , und dem Schutz des Elternrechts und des 
Eheprivilegs in Art . 6 Abs. II GG. Desha lb darf auch bei Sche;dung nicht mehr von 

Amts wegen eine Sorgerechtsentscheidung getroffen werden. Es hat beim gemeinsa­
men Sorgerecht zu bleiben, solange ke;ner der Elternteile e;ne andere Sorgerechtsre­
gelung beantragt. 

2. Zukunft des alleinigen Sorgerechts 

Ob und wie häufig solche Anträge gestellt werden, ist offen. Einerseits läßt die 
bisherige Praxis, daß Mütter das allein;ge Sorgerecht in der Regel vorziehen, wenn 
sie sich außerhalb von Ehen allein um Kinder kümmern, vermuten, daß sie auch in 
Zukunft das alleinige Sorgerecht wollen, sich also in der Rechtswirklichkeit nichts 
ändert. Anderersei ts kann die Stellung eines Sorgerechtsantrages für Mütter die Be­
wertung als streitsüchtig und den Vorwurf, dem Kindeswohl zu schaden, auslösen. 
Wie schon jetzt bei Nichtzus timmung zum geme;nsamen Sorgerecht ist es dann 
wieder die Mutter, die keine Rücksicht auf d;e Interessen des Kindes nimmt, wenn 

sie einen Sorgerechtsantrag stellt." Es bedarf möglicherweise in Zukunft mehr Mu-

86 FamRZ '99i. 9T2. u.nd 1276, un· 
S7 Ausnützen der Schu1dgefühle, beschrieben bei Cornelia Werner-Schacider, Streit 1991 , S. 17. 

435 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-4-417 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 06:01:04. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-4-417


tes, einen eigenen, ausdrücklichen Sorgerechtsantrag zu stellen als derzeit innerhalb 
der Staatsintervention das alleinige Sorgerecht zu beanspruchen. 
Bestimmend für die derzeitige Diskussion ist das Bild einer (Klein)familie, die sich 
nach dem familiensystemischen Ansatz, den z. B. Fthenakis vertritt," bei Scheidung 
nicht wirklich auflöst, sondern nur anders fortsetzt. Dieses Bild entspricht aber in 
der Regel nicht der Realität und drückt nur das Wunschdenken, die Sehnsucht nach 
der »ewigen Familie« aus.'9 Deshalb hält ein RegelungsmodelI, das auf den Konsens 
der Eltern mit dem gemeinsamen Sorgerecht verzichtet, der Anforderung nach 
Schaffung von (Rechts)frieden in der Familie nicht stand. 
Derzeit ist noch offen, wie im einzelnen die künftige Regelung und deren Handha­
bung in der Rechtspraxis aussehen wird.90 Es steht aber im Raum, daß Väter rechtens 
unabhängig von ihrem tatsächlichen Beitrag zum Aufziehen von Kindern auch au­
ßerhalb von Ehen Sorgeberechtigte in Form von gemeinsam mit der Mutter sorge­
berechtigten Elternteilen werden oder bleiben, wenn und weil ihr Sorgerecht nicht 
aus der Sache, aus der Sorge und Verantwortlichkeit für Kinder, abgeleitet wi.rd und 
gemeinsames Sorgerecht nicht von einem Konsens der Eltern damit. Es steht im 
Raum, daß es das Alleinsorgerecht eines Elternteils nach Scheidung kaum bis nicht 
mehr geben wird, weil die Eltern ganz oder teilweise am gemeinsamm Sorgerecht 
festgehalten werden. Negativ betroffen von einer solchen Rechtslage wären die El­
ternteile, die sich tatsächlich um ihre Kinder kümmern, also in der Regel die Mütter. 
Mütterliches Alleinsorgerecht droht wie vor 1957 das Privileg von Witwen zu wer­
den . 

F) Gemeinsames Sorgerecht ist ein Konsensmodell 

Eine Ausdehnung des Bereichs des gemeinsamen Sorgerechts über die Ehe hinaus 
nach dem Motto »cinmal gemeinsames Sorgerecht, immer gemeinsames Sorgerecht« 
wie sie gefordert und von der Reform des Kindschaftsrechts erwartet wird, verkennt, 
daß gemeinsames Sorgerecht bedeutet, daß der Vater und die Mutter das Recht und 
die Pflicht haben, für das minderjährige Kind zu sorgen, § 1626 Abs. I BGB und daß 
sie diese elterliche Sorge in gegenseitigem Einvernehmen auszuüben haben, § 1627 

BGB. Fehlt es daran, liegt kein gemeinsames Sorgerecht VOr. Gemeinsames Sorge­
recht ohne Konsens gibt es nicht. 
Wenn (aus rechtlichen Gründen) der Wegfall des Konsenses mit dem über die Ehe 
vereinbarten gemeinsamen Sorgerecht nicht mehr wie bisher bei Scheidung zwin­
gend angenommen werden kann mit der Folge, daß über das Sorgerecht neu 
verhandelt und entschieden werden muß, kann die Konsequenz nicht sein, daß El­
ternteile ohne Konsens damit in einem gemeinsamen Sorgerecht eingefangen blei­
ben, weil die Gestaltung des Verfahrens wenig bis keine Chance bietet, dieses 
Sorgerechtsmodell zu verlassen. Die zukünftige Regelung muß deshalb ermöglichen, 

88 Z.B. Fthcnak.is ... Imervcntion5a.nsatzc ~us der Sicht eines Sozi:tlwisseoschafdersOl) Prowkolldienst Ba.d 
Boll )0/86, S.)6 rf. 

89 Bc sL'hrclbu.ng des systemischen Ans:uzes und Kritik dar.:10 bei BalloH/W:lher FamRZ 1990, 5.446, 
447· 

90 NlCh dem VorschJ;lg der ArbeilSgruppt RechlpoJitik der SPD soll d:.t.S F:.tmilicngericht auf Antrag oder 
von Amts wegen einem Elternteil die alleinige Austibungder elterlichen Verantwortung übertragen, wenn 
dies zur Wanrung des }(jndeswobles ange-Lcigt ist und Hilfen, lnsbesondere Beratungsangebote Daeb § C7 
KJHG nicht dazu beitragen können, die AufrechterhaltunJi: der gern. elter!. Verantwortung zu ermögli­
chen. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-4-417 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 06:01:04. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-4-417


al<J Antrag aus einem gemeinsamen Sorgerecht herau5zukommen mit der Folge des 

Alleinsorgerechts des Elternteils, der die faktische Sorge ganz oder überwiegend 
übernimmt. 

Es ist ein Widerspruch in sich, die Staatsintervention einerseits mit der Begründung 
zu verabschieden, die Scbeidung sei per se kein Eingriffstatbestand mehr9 ' bzw. der 
ausnahmslose Eingriff verstoße gegen den Vorrang der Elternautonomie' '. und an­
dererseits der Elternautonomie keinen Raum zu lassen, indem ein gemeinsames 

Sorgerecht idealisiert und ohne Rücksicht auf die tatsächliche Handhabung der el­

terlichen Sorge zum Maßstab elterlicher Sorgerechtsentscheidung gemacht wird. 
Gemeinsames Sorgerecht ist kein »Naturrecht«, sondern eine über die Ehe zus tan­
degekommene Vereinbarung, die gekündigc werden können mu ß, wenn das gemein­

same Sorgerecht nicht als gemeinsames Sorgen gehandhabt wird oder werden 

kann. 
Werden die rechtlichen Hürden für die Beendigung gemeinsamen Sorgerechts so 

hoch gesetzt, daß es faktisch kein Entrinnen gibt, dürfte eine so lche Regelung gegen 
das Elternrecht verstoßen. Die Überlegungen des BVerfG z um unzulässigen Eingriff 
ins Elternrecht bei ausnahmsloser Anwendung ei ner Regelung haben zur Eröffnung 

des gemeinsamen Sorgerechts nach Scheidung geführt. Das bedeutet umgekehrt auch 
die Unzuläss igkeit eines praktisch ausnahmslosen gemeinsamen Sorgerechts und die 

N o twendigkei t der Ins tallierung von Alleinso rgerecht. 

91 § 1671 8GB gilt a1s l<:x specia li s 1.U § 1666 BGBi der Eingrlff inS Elternrecht grimdcl in der Annahme. bei 
jeder Scheidung liege immer eine Gefahrdung des: Kindeswohles in einem Ausmaß vor, daß sich der Staat 
als Wachte, ;-.U Guns tcn des Kindes betatigen muß. 

92 Ehemautonomie in der Hintergrund für die (unterschiedlich olngenommene) Bindung an einen gemein­
samen Vonichlag der Eltern, § 1671 III BGB; hinter dem Kriterium der Ausnahmslosigkeit steht die 
E.ntscheidung des BVerfG zum gemeinsamen Sorgerecht mit der Vorstellung, Jaß es mehr Ehern beim 
gemeinsamen Sorgerecht bel::l.!isen wurden, gäbe es die Staatsimervention nicht, 

4J7 
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